
ayl Rahnery SJ
„Mysteriıum Ecclesiae”

Zur Erklärung der Glaubenskongregation ber die Lehre VO  e} der Kırche

Unter dem 74 Junı 1973 hat dıie „Kongregation K  LUr die Glaubenslehré“ ıne „Erklä-
rung (Declaratıo) ZUr katholischen Lehre über dıe Kırche, die einıge heutige
Irrtumer verteidigen ist“, veröftentlicht miıt der Bemerkung, apst Paul \VAR habe
dıe Erklärung 11 Maı 1973 bestätigt und ihre Veröftentlichung angeordnet.

Es besteht kein Zweıfel, daß siıch die Erklärung VO Zzweıten bıs ZU tünften Ab-
schnıtt einıge der Thesen wendet, die Hans Küng 1n den etzten Jahren VOTSC-
tTageln hat Diese Absicht des Dokuments wird auch deutlich durch Erklärungen AB

Rom un VOoO  $ seıten der deutschen Bischöfe: S1e wırd terner VO Hans Küng 1n seinen
Stellungnahmen dem römischen Erlaß nıcht bestritten. Auft der anderen Seıite nın

das Dokument selbst seınen Namen nıcht. Wır haben darum 1n einem zwangsläufig
kurzen Aufsatz das Recht, diesen Aspekt der Erklärung nıcht 1n seiınem aAaNzZCH Um-
tang aufzugreifen. Wır muü{fßten Oon: auf die Positionen Ungs 1ın deren ar nıcht leicht
darstellbaren Differenziertheit eingehen; WI1r müfßten die vieltältigen Reaktionen auf
Uungs Theorie 1n der theologischen Welrt untersuchen; WIr müßten den Briefwechsel
7zwıischen der römischen Glaubenskongregation und Küng analysıeren und kritisch
beurteilen. Wenn sich der Leser interessiert, W 1€e der Verfasser dieses Aufsatzes, der
mehrmals 1n dıe Kontroverse über Küngs Auftassungen eingegriffen hat, diese Fragen
heute beurteilt, dann se1 auf den 1m „Publik-Forum“ VO Junı 1973 veröftent-
ıchten Brietwechsel hingewlesen, in dem Küung un: der Vertasser ıhre Posiıtionen
nochmals dargestellt haben

Zu dieser ENSCICH Frage hat der Vertasser nıchts Neues hinzuzufügen, eigentlich
auch nıcht nach Erscheinen des römischen Dokuments. Er würde wünschen, dafß Küng
dieses Dokument MI1t dem rgebührmidm Respekt behandelt, den Ja auch Küng den HBr-
klärungen des römischen Lehramts grundsätzlich zubillıgt. Andererseits meınt der Ver-
tasser immer noch, daß dıe römische Erklärung nıcht notwendig in dem Sınn an
wendet werden müusse, daß Kung ausdrücklich durch 1Nne VO  z Erzbischof Schröfter
ihm nahegelegte Unterschrift das Dokument seiıner bish_er Theorie
eintachhin „abschwört“. (Dies zumal, da ein Theologe Sanz gewißß nıcht alles, W as 1n
diesem Dokument steht, mi1t der gleichen Zustimmung annehmen mußß, eıne pauschale
Unterschrift un eiıne lange Erklärung also schon VO  $ daher ıne problematische
Sache 1St.) Der Vertasser hat eın solches Vertrauen auf diıe innere acht der katholj-
schen Lehre und aut dıe Möglıchkeit, 1n einer nach VOTIN gerichteten theologischen Ent-
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wicklung eiınem Konsens kommen, daß 1er un jetzt disziplinäre Maßnah-
IneCN, die unverme1dlich PFrimit1v ausfallen müussen, nıcht für angebracht halten kann.
Miıt dieser Meınung wırd nıiıcht bestritten, daß Küng den römischen Behörden die 1er
empfohlene Großzügigkeit un Weıte des Geistes nıcht gerade ımmer leichtgemacht
hat, auch wenn Küng ıcht ganz Unrecht auf Vorkommnisse hinweist, die ıhm das
Vertrauen auf die römische Behörde un: autf ıne faire Behandlung seines „Falls“
schwermachen.

Die „Declaratio“ 1St selbstverständlich, ihrer Approbation durch den apst,
eın Akt der VO apst verschiedenen nNnstanz der Glaubenskongregation. Als solche
Erklärung kann s1€e nıchts enthalten, W 4s VO  } einem katholischen Christen mi1t einer
absoluten Glaubenszustimmung entgegenzunehmen e  ware; S1€e 1St keine „unfehlbare
Definition“ des Lehramts und 11l nıcht se1n. Das schließt natürlich nıcht Aaus, daß
viele Aussagen, die Dogmen des ordentlichen oder außerordentlichen Lehramts wieder-
geben, ıne solche absolute Glaubenszustimmung auftf Grund ihres Inhalts un: ihrer
VO  > außerhalb dieses Dokuments kommenden Verbindlichkeit ordern können. Mıt
dieser allgemeınen Feststellung bleiben natürlich viele konkrete Fragen offen, zumal
das 1n der Erklärung oft ”zitlerte Zweıte Vatikanum keine Glaubenssätze AaUS-

SCH wollte. Irotz der Berufung autf definierte Sitze des Ersten Vatikanums bleibt
daher 1n vielen anderen Fällen die ENAUC „theologische Qualifikation“ 1Nne offene
rage

Die Erklärung 1St also ıne ‚authentische“ Äußefung des römischen Lehramts. Was
1eSs SCHAUCI bedeutet, mu{fß hier nıcht noch einmal erklärt werden. Es se1 datür aut das
Lehrschreiben der Deutschen Bischofskonferenz VO September 1967 über das
kırchliche Lehramt hingewiesen. Von da AaUuS darf bei aller Anerkennung einer pOS1-
tiven Verpflichtung des Dokuments ZESART werden, da{fß 1n iıhm Irrtümer nıcht VOI

vornherein unmöglıch sınd und da{fß ine diesbezügliche rage VO  - der katholischen
Theologie auch dann unbefangen untersucht werden darf, WEeNnNn für S1e feststeht, da{f
bei Definitionen der Dogmen des ordentlichen Lehramts (wo diese wirklich gegeben
sınd und richtig interpretiert werden) nıcht autf Irtrtum 1mM eigentlichen Sınn erkannt
werden dart. Jene Interpretationsmöglichkeiten, die das Dokument für kirchenlehr-
amtliche Erklärungen, auch tür Dogmen, ausdrücklich zugesteht, gelten natürlich auch
für dieses Dokument selber

Wenn Küng erklärt, durch die Erklärung habe sich die Glaubenskongregation „ill'
ristisch und theologisch disqualifiziert“, halte ich diese Eıinschätzung für voreilig
un ungerecht. Eıne solche Beurteilung ann dem Dokument seine Qualität als authen-
tische Lehräußerung der römischen Kongregation nıcht nehmen. Wenn 11194  - das Do-
kument nach den üblichen Normen der Interpretation solcher Texte beurteilt, halte ıch
dıe Behauptung Uungs, enthalte „lauter Behauptungen ohne stichhaltige Begruün-
dungen“, tür unsachlich un ungerecht. Miıt olch pauschaler Einschätzung praktıziert
Küng das, W ds der Glaubenskongregation vorwirft: macht sıch ZU Kläger und
Rıchter 1n einer Person.
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Das Dokument hat nach eıner Einleitung sechs Abschnitte, die teilweise L1LULr lose
aneinandergereiht sind, mıiıt tolgenden Themen: Die einzige Kirche Christi, die
Unfehlbarkeit der Sanzen Kırche, diıe Unfehlbarkeit des Lehramts der Kırche,

Warnung VOTLT einer Abschwächung der Unfehlbarkeit der Kırche, Warnung VOrTr

einer Vertfälschung des Begriffs der Unfehlbarkeit, die Kıiırche und ıhr Priestertum
(das allgemeine un das miniısteriale Amtspraestertum). Wır versuchen 1mM folgenden,
ine kurze Inhaltsangabe und 1ne kritische Würdigung dieser Abschnitte vorzutragen,
wobe]l WIr uns das echt zubilligen, 1m jeweiligen Fall längere oder kürzere Ausfüh-
rungen bieten.

Dıie einzıge Kirche Christi

Unter Übergehung der Einleitung wenden WIr uns sofort dem ErISTteN; SEMMECSSCHN
seiner Thematik reichlich kurz ausgefallenen Abschnitt ber die römisch-katholische

Kirche als die „einzıge Kıiırche“ Christi Im großen un SaNzZCH werden 1er L1LUTE

Aussagen des Zweıiten Vatikanums wiederholt. Insotern sollte 19808  - auf diesen Ab-
schnıitt ıcht gleich allergisch reagıeren. Auch WEeNnNn selbstverständlich ZuUur Glaubens-
überzeugung eınes römisch-katholischen Christen gehört, daß den verschiedenen
cQhristlichen Kirchen oder kirchlichen Gemeinschaften nıcht einfach und schlechthin
yleichberechtigt dıe Qualität 7zuerkennen kann, die Kirche Christi se1ın (welchen
ekklesiologischen Indifterentismus die anderen christlichen Kirchen untereinander Ja
auch nıcht praktizieren un: praktizıeren können), hätte 1124  - doch von eiınem Ööku-
meniıschen Wıillen wirklichem Fortschritt aut die Einheit der Kırchen hın mehr

un erwarten dürfen.
Die Herkunft der römisch-katholischen Kirche VO  — Jesus und se1inem Petruswort

her wiırd, wenı1g s1e bestritten werden darf, historisch gesehen einfach auSgeSaptT.
Wenn N heißt, der römisch-katholischen Kiırche se1 „dıe Fülle der Heils-
mittel“, der „SaNZC Reichtum der VO  w Gott geoffenbarten Wahrheit“, „die 1NVeTI-

tälschte, lebendige un ursprüngliche Ordnung und Lehre der apostolischen Gemeinde“
gegeben, annn ware mindestens auch eın Wort darüber Platz SCWESCH, dafß in der
konkreten katholischen Kirche die „Fülle“ dessen, W 45 die Kirche 1n sıch birgt,O N A S 1n seinen verschiedenen Teilen und Momenten 1n sehr verschiedenem rad aktualisiert
und sehr vieles L1LLUT potentiell gegeben 1St, gerade WE INa solche NUur potentiell
gegebenen Omente vergleicht mMIt dem Aktualitätsgrad, den S1e 1n anderen Kırchen
besitzen.

Warum wiırd in dem Text ausgewichen auf den Satz, die Kirche se1 eine Kirche mıiıtB D E S ” vielen Sündern, W as in diesem Zusammenhang Sar nıcht interessant ist? Warum wırd
nıcht davon gesprochen, daß diese Sündigkeıt, WENN S1e richtig gewertet wird, im
Lauf der Geschichte auch schrecklich viele rTrtümer und Verzerrungen des christlichen
Geıistes ın „Haupt und Gliedern“ hervorgebracht hat, dafß die Kirche nl  cht blois eiıne
sündıge, sondern auch ıne ırrende Kırche ISt, auch WeNn S1e dort, S1e mM1t einer

581



arl Rahner SJ

absoluten Glaubenszustimmung lehrt und xlaubt, nıcht Aaus der Wahrheit Christi her-
ausfallen kann?

Warum wurde die Abgrenzung 7wischen der römisch-katholischen Kirche und den
anderen Kırchen nıcht auch em Gedanken konzipiert (davon 1St jedenfalls
nıchts spüren), daß sich das konkrete Verhältnis 7wischen den Kirchen in den
Jahrhunderten seit dem Eintritt der Spaltung erheblich geändert hat? Wenn DESAYT
wird, eın Katholik dürte nıcht einmal d|  N, die Kirchen se1en ‚noch irgendwiıe eins
dann 1St das einfach nıcht richtig. Die Kirchen sind auch heute „noch iırgendwie eins“,
und eben dies bedeutet die Möglichkeit und dıe Pflicht, nach einer vollen Eınıgung
streben.

Wenn mMan VO  ; diesem Punkt absieht, Mag a 11 das, W 45 1in dem ersten Abschnitt 5  ‚  ESaART
wird, für einen Katholiken verbindlich sSein. ber vieles 1ISt nıcht DSESAQT, W 4A5 hätte
ZESAZT werden mussen, WEeNN INa  - Geilist und Herz der „getreENNTLEN Brüder“ wirklich
erreichen 11 Im Geıist, WENnN auch ıcht 1m Buchstaben, bleibt dıeser ext hinter dem
7 weıten Vatikanum zurück, obwohl - Aaus diıesem Geılst heraus MIt den theologi-
schen Überlegungen über die FEinheit und Getrenntheit der Kirchen und über das
Selbstverständnıis der katholischen Kirche hätte weiterkommen können. Gerade nach
diesem Selbstverständnis 1St die katholische Kirche YST dann das, W as S1e nach dem
Wıillen Christi se1ın soll, WEeNn S1e das AUuUS ıhrer Geschichte „aufgearbeitet“ hat, W ds,

MIt Schuld oder ohne Schuld, der Spaltung der Christenheit beigetragen hat (daß
S1ie das schon gyenügend hat, kann auch ein orthodoxer Christ bezweifeln), un
WE alle Kirchen wieder 1nNs geworden Sind. Der Abschnitt hätte nıcht viel länger
werden mUussen, W CI1N 1ın dieser Richtung Deutliches und Zukunftsträchtiges
ZESaART worden ware.

Die Unfehlbarkeit der Kirche

Der Z7welte Abschnıitt des Dokuments 1St 1in wWwel Teile gegliedert. Der handelt
VO  ; der „Unfehlbarkeit der anzcCh Kirche“. Im Z7weıten Teil wırd die besondere
Funktion des hierarchischen Lehramts für den Glauben der Gesamtkirche hervorge-
hoben, und autf die rel rolgenden Abschnitte übergeleitet. Was den ersten Teil
angeht, 1St zunächst mMiıt Genugtuung die Tatsache hervorzuheben, daß die Behand-
ung des bestimmten Voraussetzungen unfehlbaren kirchlichen Lehramts Eerst

hinter der Aussage ber die Bleibendheit der Sanzen Kıirche 1n der (natürlich auch
satzhaft artıkulierten) Wahrheit Christiı kommt. Das 1St eın Fortschritt, den mMan WUur-  fa

digen mufß Er sel ausdrücklich und mM1t ank anerkannt.
Wenn reılıch gesagt wird, da{fß das Gottesvolk 1n einer yew1ssen „Teilhabe“

(die MIt diesem Wort gegebene Einschränkung dartft nıcht übersehen werden und müuüßte
VO  - den Theologen viel ZENAUCI reflektiert werden!) der Unfehlbarkeit (sottes 1m
Glauben unfehlbar 1St, Wenn „das NzZ Gottesvolk der festen Überzeugung 1Sts daß
ine bestimmte Lehre dem Bereich der Glaubens- und Sıttenfragen angehört“, dann
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hätte INa  > ıne präziısere und vorsichtigere Formulierung gewünscht. Gab nıcht
auch 1m „SanNnzel Gottesvolk“ (soweıt ıne empirisch aßbare Größe 1st und für
dıe Feststellung des Glaubens überhaupt EerSsSt 1n Frage kommt) nıcht „teste Überzeu-
gungen”, daß 1€S$ und jenes ZUuU Glauben gehöre, obwohl 1i1ne solche „feste Überzeu-
gung“ Irrıg war”? Statt „feste Überzeugung“ hätte INa  - schreiben sollen „absolute
Glaubenszustimmung”.

Natürlich hätte sıch dann noch deutlicher die rage aufgedrängt, WwW1e iNa  - ıne
solche absolute Glaubenszustimmung im Unterschied anderen „Testen Überzeugun-
gen und Meınungen empirisch feststellen könne: denn auch „feste Überzeugungen“
in „allgemeiner Übereinstimmung“ können 1rrıg sSe1INn. Die Schwierigkeit, die sich
hiıer handelt, 1St darum sehr zrofß, weil 1938028  - bei bestimmten dogmatischen Satzen AUS

früherer eıit zwıschen Glaubenszustimmung und sonstigen „allgemeinen“ und „festen“
Überzeugungen unterscheiden muß, weıl in  =) aber heute diesen Unterschied als trüher
auch schon 1m Bewußtsein vorhanden M1t historischen Mitteln allein nıcht eindeut1ig
feststellen annn (Wıe sollte in  } e für die e1it VO  . TIrient historisch den Unter-
schied feststellen 7zwischen der Glaubenszustimmung über die richtig verstandene
Erbsünde und der festen Überzeugung VO Monogen1ismus?) Es wird diese Schwie-
rigkeit hier betont, weıl INa  z der Problematik Hans Uungs ILUL gerecht werden kann,
WEeNnn INan (neben vielem anderen) siıch auch diesem Problem deutlich stellt. ber noch-
mals: Wır sinrd ankbar, da{ß das Dokument MI1t Paul VI teststellt, da{fß die Lehre
des Amts der Kiırche „genährt wırd VO Leben des SaNzZzZCH Gottesvolks“, daß also
keıin einbahniges Verhältnis 7zwischen beiden Größen besteht,; sondern eın gegenselt1ges
Bedingungsverhältnis.

Der Zzweıte 'Teıl des 7weıten Abschnitts beschäftigt sich mMIt der besonderen Funktion
des kirchlichen Lehramts 1n apst und Bischöten gegenüber dem Gesamtglauben der
Kirche. Selbstverständlich siınd aps und Bischöte nıcht bloße „Experten der katholi-
cschen Lehre“ Selbstverständlich annn der apst nıcht blofß einen schon vorhandenen
ruhigen ONsens 1n der Kirche repräsentieren. Selbstverständlich annn 1n bestimm-
ten Siıtuationen und nach bestimmten Normen (von denen 1n diesem Abschnitt schon

reden nı1ıemand verlangen wırd) 1n eıner strıttıgen, aber wirklichen Glaubensfrage
ine Entscheidung treffen, dıe auch etztverbindlich se1ın ann.

Aber MUu INa  - diese Selbstverständlichkeiten tormulıeren, daß in  - SagtT, die
lehren?Hierarchie habe „allein“ die Aufgabe, das Evangelium „authentisc

(Schon Philips hat auf dem Konzil anläßlich einer Intervention der „höchsten
Autorität“ VOT solchen „allein“-Formeln gewarnt.) Natürlich kann Man die spezifische
Aufgabe des hierarchischen Lehramts bestimmen, da{fß diese ıhr „alleın“ 7z1u1kommt.
Aber o1Dt auch 1n der Kirche iıne Autorität der Sache, der theologischen Wıssen-
schaft, der Charismatiker UuUSW., ohne die 1ne „authentische Lehre“ des Lehramts und
die Autorität des hierarchischen Lehramts nıcht seın und erst recht nıcht wirksam
werden kann; weil alle Omente 1n der Kirche sich immer gegenselt1g bedingen. Die
„wertvolle Hiltfe®, VO  3 der 1m fünften Abschnitt ZESART wird, S1e werde dem Lehramt
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VO  3 den Theologen geboten, 1St, historisch un: theologisch gesehen, eıne unerläßliche
Hıiılfe, die der Würde und der spezifischen Funktion des Lehramts in keiner Weise ab-
träglich 1St Der konkrete Vollzug des hierarchischen Lehramts OE nıe „allein“ und
1St ıcht einbahnig, 1St n1ıe blofß ‚vOonNn oben“, weiıl Ja das Leben un: das „Bleiben
ın der Wahrheit“ des aANZECN Gottesvolks VOrAausSSeTtzZt.

Von daher 1St eın grundlegenderes Desiderat verstehen: die Funktion des Lehr-
Aamıts wırd MI1t dem unfehlbaren Glauben der aAaNZCH Kıirche nıcht eutlıch 1n einen
inneren Zusammenhang gebracht. Für ine heutige Theologie und für ıne lebendige
Anerkennung der Autorität des hierarchischen Lehramts ware wünschenswert gC-
N, wenn die Autorıität des Lehramts ıcht bloß auf iıne formaljuristische Bevoll-
mächtigung des Petrus un der übrigen Apostel un VO  - daher der „Oberhirten“ be-
gründet worden ware, sondern WwWenn S1e in Ex1istenz und Eıgenart auch VO Wesen
der Kirche als der eschatologisch unüberwindlichen Glaubensgemeinschaft verständli;ch
gemacht worden ware.

In der Kirche waltet eın gyegenseılit1iges Bedingungsverhältnis, WI1e 1n einer Einheit
Aaus pluralen Elementen notwendig gegeben se1ın MUuU Dıie Glaubensgemeinde Wware
nicht, WwWare S1e nıcht auch institutionell verfaßt: insotern 1St der Glaube der aNzZCH
Kiırche wesentlich mitbedingt durch die spezifische Funktion der authentischen Lehrer
1n der Kiırche Umgekehrt 1St deren Funktion LLUT denkbar als ein Moment der escha-
tologisch unzerstörbaren Glaubensgemeinschaft; S1e trıtt nıcht VO  3 außen durch ine
blofß Juridisch gedachte Bevollmächtigung hinzu. Eın richtiges Verständnis der Untehl-
barkeit der Kırche, das mMI1t ungs Problemen tertigwerden kann, 1St LUr bei Beach-
tung dieses Verhältnisses 7zwiıischen Autorität des Lehramts un unüberwindlicher
Glaubensgnade der Gesamtkirche möglıch, Aaus der auch dıe Amtsträger 1n ıhrer Sspez1-
Aischen Aufgabe leben

Die Unfehlbarkeit des Lehramts

Im dritten Abschnitt wırd 1n aller Kürze dıe tradıtionelle Lehre wiederholt über
das „Charısma der Unfehlbarkeit“, das dıe Aussage VO'  e „notwendig irrtumstreien“
Satzen ermöglicht. ine Begründung der Definition des Ersten Vatikanums über diese
Unfehlbarkeit wiırd nıcht versucht. Man kann natürlıch Hınvweis auf den erstien

Absatz der Schlußerklärung des Dokuments 1, daß nıcht beabsichtigt
WAar und beji der notwendıgen Kurze auch nıcht angestrebt werden konnte. ber wenlnl

sıch nıcht ine einzelne Glaubenslehre handelt, die durch die Berufung autf dıe
allgemeine ormale Autorität e1ines Konzıils der einer päpstlichen Definition abge-
sichert werden kann, sondern dıe ormale Autorıität VO  3 Konzilien un 'aps
selber, dann müßte INa  - Gegner, Bezweifler und Interpreten dieser Lehre mehr
tun, als 1LUFr Aussagen dieser Autorität über sich selber zıtıeren, zumal heute die —

ehlbare Autorität nıcht 1Ur des Papstes, dıe das Erste Vatikanum als Konzil lehrte,

5854



„Mysterium Ecclesiae*®

sondern auch der Konzilien selbst bestritten oder begrenzt wird. Für dıe Bekräftigung
der Lehre der beiden Vatikanischen Konzilien 1St eın solcher Abschnitt wenig hilfreich,
7zumal VO  w einer Nnstan7z ausgeht, die selber als geringere dem apst und den
Konzilien steht.

Damırt 1St eine rage berührt, die 1 Bewußtsein des kırchlichen Amts noch keine
genügend deutliche Antwort gefunden hat Um ehrlich und nüchtern Sagch: die
römiıschen Behörden gehen oftensichtlich VO  ; der Voraussetzung aus, S1e müßten mi1t
Berufung aut ihre ormale Autorität die richtigen Lehren und die richtigen An-
ordnungen erlassen, dann hätten S1e ıhre Aufgabe ertüllt. S1ie sertzen ımmer noch VOI-

aus, S1e hätten ıne selbstverständlich gehorsame Herde VOT sıch ber heute müßten
S1e mehr als früher dafür SOTSCNH, daß sSie nıcht 1Ur Recht haben, sondern auch Recht
bekommen: S1e muüßten ıhre Autorität lebendiger und ursprünglicher Aaus der Mıtte
des christlichen Glaubens darstellen; S1e muüßten ıhre Autorität werbend den heutigen
Gläubigen nahebringen, bei denen s1ie eben nıcht VOraussefzen dürfen, sS1e sejen VO  -

der Autorıtät des römischen Amts und der Bischöfe schon deswegen überzeugt, weıl
S1e ın der katholischen Kirche leben wollen

Auf diese Anmahnung MI1r eiınmal] ein römischer Theologe, der als Konsultor
der Glaubenskongregation sicher bej der Abfassung dıeses Dokuments beteiligt Wal,
solche Dınge selen Aufgabe der Theologen und der Verkündiger, nıcht des Lehramts
selbst. Natürlich haben Theologen Aufgaben, die ıIhnen das Lehramt nıcht abnehmen
soll un nıcht abnehmen annn Das entbindet aber das Lehramt nıcht von der Pflicht,
selbst nach Kräften nıcht die alten Formeln wıederholen, sondern sie zeitgemäfß
un werbend VvOorzutragen. Sonst ware eın Fortschritt 1n der Lehre des kırchlichen
Amts überflüssıg, aller Fortschritt könnte 1mM Bereich der Theologie allein liegen. Das
wıderspräche aber dem Dokument selbst und SEetzZie ıne reinliche Unterscheidung ZW1-
schen Glaubenssätzen un theologischen Aussagen OFraus, die nıcht xibt und nıcht
geben kann.

och auf ine Aussage dieses Abschnitts se1 aufmerksam gyemacht: Das kirchliche
Lehramt musse „geeignete Mittel“ anwenden, sıch 1m konkreten Fall vergewI1Ss-
SCIN,; daß seıne Lehre wirklich die Offenbarung Gottes wiedergibt. Es empfange Ja bei
ner solchen Aufgabe keine „NEUCH Oftenbarungen“, also auch keine Oftenbarung
darüber, dafß 1ne bestimmte, schon. vegebene Lehre Oftenbarungsgut 1St Es 1St ZUuLT, da{fß
1es €s wiırd, w 1e schon in den Verhandlungen des Ersten Vatikanums un: 1mMm
exXt des Zweıten Vatıkanums DSESARLT wurde. ber könnte das Lehramt nıcht deut-
lıcher agcCH, W1e€e diese „gee1gneten Mittel“ SECENAUCIT denken sind, welchen Prozeß
der Urteilsfindung gebunden 1St oder sıch den gegenwärtigen veistigen und
gesellschaftlıchen Voraussetzungen cselber bınden will?

Solange die Struktur solcher notwendigen Prozesse der Urteilsfindung VOT Lehr-
entscheidungen noch sehr 1m Dunkel leibt, hat der normale Christ und Theologe
LUr leicht den Eindruck, INnan habe 1n Kom uneingestanden die Überzeugung, MIi1t

Offenbarqn}gen (mindestens über das Enthaltensein e1nes bestimmten Satzes in
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der Oftenbarung) arbeiten können. Daß INa  > annn störrisch SCcSCH das Lehramt
wird, 1St nıcht verwunderlich. Um seine Autorität efti7ient machen, müfßte heute
das Lehramt die 1M Dokument alıs notwendig erklärten Prozesse der Entscheidungs-
findung transparenter machen. (Man hat bei „Humanae vitae“ durch päpstliche Be-
stellung VO  e Kommissionen VO  } Bischöten und Theologen versucht und dann
dıe Entscheidung Sanz diesen Kommissionen vorbel getroften. Schon der Kirchen-
lehrer Bellarmın hat eindringlich VOTr einem solchen Vorgehen gewarnt.)

Einwände SCHCH dıe Thesen Uungs

Der vierte Abschnitt davor, die Unfehlbarkeit der Kirche abzuschwächen.
Es wırd ZESAZT, dafß „den Gläubigen 1n keiner Weise ZESTALLEL ISt, 1in der Kirche NUur

eın grundsätzliches Bleiben 1n der Wahrheit anzuerkennen, das sıch m1t Irrtümern
vereinbaren lasse, die siıch hier und da in den VO Lehramt der Kirche verbindlich
gelehrten Glaubenssätzen VersSIreut fänden oder auch 1m siıcheren Konsens des (sottes-
volks 1n Glaubens- und Sıttenfragen“. 1ermıit 1St eindeutig die These Küngs gemeınt.
Man wiırd nıcht ohne weIlıteres I1 können, dafß die Grundthese Küngs talsch wıeder-
gegeben sel, dafß also die Absicht der Glaubenskongregation, Uungs Lehre zurückzu-
weısen, ıhn SAl nıcht trefte. Auf der anderen Seıite zeigt dıe Dogmen- und Häresien-
geschichte, W16e leicht sıch die Gegner 1n theologischen Fragen mißverstehen, W1e
scheinbar gleichen Formulierungen Sanz Verschiedenes gedacht und scheinbar kon-
tradıktorischen, einander authebenden Satzen 1m Grund das Gleiche gemeınt 1St Es sol]
nıcht darüberbefunden werden, ob sich 1er einen letztlich 1Ur scheinbaren 1ssens
7wischen Küng und der Glaubenskongregation handelt. Darüber mu{fß zunächst e1n-
mal Kung befinden: mu{ß 1, ob dıie VO  3 der Glaubenskongregation hier Er WOL-

tene These der Sache nach se1ne Meınung wiedergı1bt.
Ich habe deutlich und mehrmals der Meınung Uungs widersprochen, un.d seine

Replik arbeitete nıcht mi1t der Behauptung, ıch hätte ıhn nıcht verstanden und pole-
misıere gar nıcht seine wahre Meınung. ber iıch meıne doch, el der Inter-
pretatıon dieser Thesen vorsichtig se1n mussen. Auch die 1m Dokument Ya-
SCNHC Lehre über das VWesen der Wahrheit und die Irrtumstreiheit der ogmen 1St
komplex und nuancıert, S1ie enthält VO  e} ihren ausdrücklich formulierten Siatzen her

viel weıtere Problematik, dafß ıch mır ine NZ eindeutige Überzeugung ıcht err1ın-
gCHh konnte, daß Küng MmMi1t dem Ar den auch Dogmen für möglıch hält,
wirklich un sicher anderes versteht als jene Unvollkommenheit kirchenlehr-
amtlich verbindlicher Satze, die auch dieses Dokument ausdrücklich zugesteht.

Za dieser etzten Unsicherheit werde iıch durch weıtere Umstände bewogen. ung
leugnet natürlich nıcht, da{ß der sıch selbst als eschatologisch siegreich und bleibend
verstehende christliche Glaube auch mittels Säitzen exIistiert un solche Siatze ftormu-
liert, die als Absolut verbindlich, immer bleibend und bleibend wahr bekennt,
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daß den Leugnern solcher Siatze gegenüber eın absolutes, definitives Neıin der Kirche
unvermeidlich 1St Er bestreitet auch nıcht, da{fß eın institutionelles Lehramt bei solchen
Glaubensentscheidungen iıne notwendige, unveräiußerliche Funktion hat Was iıh
eindeutig 1n einen Konflikt mMi1t der Lehre des Lehramts bringen scheint, 1St seine
These, die ormale Autorität des Lehramts ygenuge auch be] einer Inanspruchnahme
seiner etzten Autorität nıcht für den Glauben, da{fß jeder Satz, der mMI1t eıiner absoluten
Verbindlichkeit gelehrt wird, auch wirklich ırrtumslos 1St.

An diesem Punkt 1St aber für mich immer noch ine mehrfache Problematik yegeben.
Zunächst weiß ıch nıcht, welchen konkreten dogmatischen Satz Küng als ırrıg verwirft,
VO  . dem ıch als Katholik überzeugt se1ın mußß, daß VO Lehramt der Kirche mM1t
der Forderung einer absoluten Glaubenszustimmung gelehrt wird un: daß ich ıh
darum als untfehlbar wahr anerkennen MU: 1le Beispiele Uungs für solche ırrızen
Satze scheinen M1r entweder keine Definitionen se1IN, oder handelt sich Satze,
die Kung LLUTL als ırrıg ablehnt, W enl sS1e 1n einer Sanz bestimmten, aber nıcht e1n-
deutig verpflichtenden Weiıse verstanden werden. Ist dem 5 dann würde siıch die These
Küngs LUr denkbare, nıcht aber wirkliche „Irrtümer“” wenden, die VO  .

der Kirche als Dogmen betrachtet würden. Der Streit vyınge also, wWein INa  w} das e1n-
mal formulieren darf, dıe ‚impeccabilitas antecedens“, die VO  . vornhereın und
prinziıpiell gegebene Irrtumslosigkeıit des kirchlichen Lehramts, nıcht ıne „1mpec-
cantıa consequens”, 1ne tatsächliche Irrtumslosigkeit dieses Amts Da IiNan aber
1in Probleme hineingerät, die INan nıcht schnell übers Knie rechen soll; wenıgstens W 45

den einzelnen Theologen angeht, dürfte verständlich sein.
Dazu kommt,; daß weder Kung, W1€e ıch ıhm gegenüber schon monierte, noch das

vorliegende Dokument deutlich SagcCNH, W.aSs 1mM Bereich der Theologie eın irrtümlicher
Satz 1st un wıe VO  e jenen Siatzen abzugrenzen 1st, deren Geschichtlichkeit
un Unvollkommenheit dieses Dokument auch dort noch zugibt, sich Dog-
inNnen handelt. Man annn be1 dieser Unsicherheit, iın der siıch 1n Sachen Küngs eın e1n-
zelner Theologe befindet, immer noch N, dafß Kung ıne verständliche kır-
cQhenlehramtliche Sprachregelung verstößt, WE SIrttum “ mindestens auch

versteht, w'’as 1883  - nach dem Sprachgebrauch der Kirche geschichtliche un
menschliche Unvollkommenheit eınes theologischen Satzes ennen oll Man könnte
Küng fragen, ob eın solcher Verstofß iıne amtliche Sprachregelung notwendig
WAafr, einen durchaus problematischen römischen Kurialismus und Zentralismus

bekämpfen SAMTL der Neigung 1n Kom, Satze, die Wr authentische Lehre, 1aber
kein Dogma sınd, stillschweigend, aber sehr wirksam, mit der Glorie des untehlbaren
Lehramts umgeben und Irrtumer vertuschen, .die VO römischen Lehramt in
den etzten hundertfüntzıg Jahren begangen wurden, wıe die schon erwähnte Erklä-
rung der Deutschen Bischofskonterenz ehrlich zugestanden hat

Kurz un Zut Der zıtlerte Satz VO Anfang des vierten Abschnitts unNnNseTEC5 oku-
1St richtig, wendet siıch Ungs These, hat durchaus die Chance, die

These Küngs treffen, und vermutlich wırd Küng das SAl nıcht bestreıiten. ber
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Aaus den angedeuteter und spateren Überlegungen heraus dart der einzelne Theologe
der Meınung se1n, WwIisse nıcht NauU, ob sıch wirklich zwiıischen der für ıh Ver-

bindlichen Lehre der Kırche un dem entscheiden müusse, W as Küng agch 111 Von
daher habe ich Küng zweimal eine „Operatıve“ Eınigung angeboten. ber darüber
ikann hier ıcht mehr gehandeit werden, zumal] 1M jetzıgen Stadium der Kontroverse
eine solche Einigung zwischen blofß Zzwel Theologen ohl nıcht mehr VO  3 großer
Bedeutung ware. Wır kehren unsereIm 'Text zurück.

Zu vierten schnitt 1St 1er nıcht mehr 1e] Cn. Es wıird die Lehre des
/ weıten Vatikanums über die „Hierarchie der Dogmen der Kirche“ wıiederholt. ber
WEn dann ZESARL wiırd, alle Dogmen muü{fßten mıiıt demselben göttlichen Glauben SC
ylaubt werden, dann macht INa  - siıch die Sache einfach, und die existentielle un
kirchliche Bedeutung der Hierarchie der Wahrheiten wiırd iıllusorisch. Natürlich kann
eın katholischer Christ keines der Dogmen mMi1t eiınem absoluten Diıssens leugnen. ber
MUuU jeder jedes einzelne ogma als solches MIt eıner positiven, absoluten Zustimmung
bejahen? Wenn 38538 das VvoraussetZt, hätte dıe Lehre VO  - der „fides implıcıta“, die
theolozische rage nach dem Umfang dessen, W as explizıt heilsnotwendig geglaubt
werden muß, und eigentlich auch die Lehre VO  - der Hierarchie der Wahrheiten keine
praktische Bedeutung. Da diese rage VO  3 großer ökumenischer Tragweıte 1St, annn
hier iıcht weıter ausgeführt werden. Es ol natürlıch nıcht DESART werden, ext
wolle 1n dem hier abgelehnten Sınn SaSCH, jedes ogma musse explizit „geglaubt“
werden. ber hätte In  e nıcht deutlicher solche der Sache des Okumeni1ismus schädliche
Mißverständnisse vermeıden können?

Dıie Geschichtlichkeit dogmatischer Formulierungen

Der fünfte Abschnitt scheint der beste des ganzen Dokuments se1N: In seinem ersten

Teil beschäftigt sich MmMIt der geschichtlichen Bedingtheıit aller Glaubensaussagen. Hıer
liıest der Theologe Aussagen, die den kirchenamtlichen Lehräußerungen über die Dog-
menentwicklung weithin fremd Bisher, eigentlich bıs Paul VT wurde Z W ar

1ine ZeEW1SSE Geschichte der dogmatischen Formulierungen zugegeben. ber 6S sah 1m

großen und ganzeh immer Aaus, als ob das Lehramt NUuUr 1ne frühere Geschichte
zugebe, die jetzt einen ıcht mehr überbietbaren Höhepunkt erreicht habe und nıcht
mehr wirklich weitergehen könne. Dabe! wurde darauf insıstlert, da{ß dıe 1n den
jetzıgen dogmatischen Formulierungen verwendeten Begriffe klar, eindeutig un: dem
Verständnis VO  ; jedermann zugänglich sejen 1.

Es soll 1er ıcht weıter aut die sich wichtige Beobachtung reflektiert werden, da{fß das Doku-
ment stillschweigend SA diese Geschichte des Dogmas und der Theologie se1 immer aufsteigend,
bringe immer bessere Formulierungen hervor. Das ber ISt eıne sehr problematische Annahme (von der
Geschichte 1mM allgemeınen her, VO!:  — der Würde des her, UuSW.). Grundsätzlich müßte INnan MIi1t CI1-
teilıg verlautenden Entwicklungen rechnen der wenigstens die Dogmengeschichte möglıichst hne e1in
solches Aufstiegsschema ertassen suchen.
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In dem ersten Teıl des üunften Abschnitts Ort INa  3 Mutigeres und der gyeschichtli-
chen Wirklichkeit Entsprechenderes. Dafß hier 1n einem lehramtlichen Schreiben Neues
und Besseres ZESAZT wırd als früher, g1ibt Küng Es ware  e bedauerlich, WEn

auch nıcht Sanz ternliegend, WEeNnNnNn iInNnan agecn müßte, diese Aussagen über die Dogmen-
entwicklung waren dem kirchlichen Lehramt durch die Kontroverse mit Küng abge-
nötigt worden. ber kann INa  - diesen Eindruck Sanz verleugnen? Was 1er BESART
wiırd, hätte doch schon, VO' damaligen Stand der Theologie her, ın der Enzyklika
1US SC „Humanı gener1s“ (1950) ZESART werden können und mussen. ber freuen
WIr uns, da{fß diese Lehre wenıgstens jetzt formuliert wird, WENN auch sehr spat
geschieht.

Es wırd zunächst festgestellt, daß dıe Weıtergabe der göttlichen Oftenbarung durch
die gyeschichtlichen Sıtuationen Schwierigkeiten erfährt: auch dogmatische Formulie-
rungsecn sınd bedingt durch Begrifte, die VO der Sprache un der Gesamtsıtuation einer
estimmten geistıgen Epoche abhängig sind. Be1 dieser Aussage wırd W1e selbstver-
ständlich, aber gerade darum bezeichnend, die Voraussetzung gemacht, daß das Lehr-
AT der Kıirche nıcht einfach VO  - sıch allein AaUus, gleichsarn autark, dıe für seine Aus-
SCH erwünschten Begrifte bilden und testlegen kann. Es wırd betont, daß 1ne dog-
matische Wahrheit zunächst unvollkommener tormuliert se1n kann, un da{fß S1€e spater,
1m weıteren Kontext miıt anderen Glaubenswahrheiten und anderen natürlichen Er-
kenntnissen, vollständiger und vollkommener AauSgeSagt werden kann, NEUE Fragen

beantworten oder die Glaubenswahrheit VOoO  3 181501 autftretenden Irrtümern abzu-
SreNZEN. Die Erklärung Sagt ausdrücklich, könne geschehen, daß dogmatische Wahr-
heiten VO kirchlichen Lehramt AIn Worten vo  en werden, die selbst Zeichen
einer solchen begrifflichen Bedingtheit sıch tragen . Dabej wırd seltsamerweise be-
hauptet, gyeschehe 1Ur „miıtunter“ und gebe auch Glaubenswahrheiten, die
ohne solche yeschichtlich bedingten Begrifle ausgesagt werden könnten. Hıer stehen
die Vertfasser oftenbar noch dem Einfluß der trüheren Vorstellung VO  3 „Natur-
lichen“ und allgemeın menschlichen Begriffen, die ımmer und überall und unabhängig
VO  z einem größeren geistesgeschichtlichen Kontext ohne weıteres verstanden werden
können.

ber etztlich 1St das für ine Theologie der Dogmenentwicklung gleichgültig. Wenn
überhaupt dogmatische Formulierungen mit geschichtlich bedingten Begriffen geben

kann, dann macht keine theologische Schwierigkeit, das für alle theologischen Aus-
SCn zuzugestehen; ob „mitunter“ oder 1m Grund e  INM immer geschieht,
ISt eine, theologisch nıcht wesentlich relevante, Frage der Dogmen- und Theologiege-
schichte. Es wırd tferner ZeSaZT, da{fß manche dogmatischen Formeln lebendig und frucht-
bar bleiben (vorausgesetzt, da{fß S1e L1CeCUu erklärt werden), andere aber auch durch NEUE

Formeln TSEeTZT werden können und TSEeTIZTt worden sınd, damıt das 1n den alten
Formeln (GGemeıinte deutlicher und vollständiger Zr Ausdruck kommt. Dogmatische
Formulierungen mussen das eigentlich (jemeınnte nıcht immer „n gleichem Ma{(i“ Zut
dem Glaubensverständnis vermuitteln.
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Jle diese Formulierungen des Textes sınd immer noch eın wenı1g „retrospektiv“
abgefaßt und der Blick auf dıie Zukunft 1St nıicht sehr ausdrücklich. (Allerdings wırd
ZESAZT, dafß nıcht alle alten Formeln 1n gleichem Ma{ leiben werden.) ber 1st
doch klar Das Dokument weiß, da{fß auch heute die Dogmen- und Theologiegeschichte
nıcht ıhrem Ende gekommen iSt. da{fß S1e weitergehen wiıird und weitergehen mufß,
daß das alte ogma ine nıcht voraussehbare weıtere Geschichte haben wird.

Natürlich wiıird auch betont, daß eın solcher Wandel in den dogmatischen Aussagen
der Kontrolle des Lehramts geschehen muß, daß das wirklich Gemeinte 1n der

geschichtlichen Abfolge der Formulierungen dasselbe bleibt, da{ß alte Formulierungen
immer noch geeignet sind, die geoffenbarte Wahrheit erfassen, W e s1e richtig
verstanden werden, daß Johannes be] der Eröffnung des Z weıten Vatikanums
nıchts anderes gelehrt hat, auch WEeNn und Paul VI betonen, dafß das alte ogma

ausgesagt werden musse, daß wirklich Geist und Herz der Menschen unNnseTer e1lt
erreicht. Wenn 1n diesem Zusammenhang der Satz abgelehnt wird, dogmatische For-

mulıerungen sejen LLUTL „commutabiles approximatıiones”, veränderbare, das Gemeıinte
1Ur annähernd wiedergebende Begrifte, mu{ 114  - SENAUCK unterscheıiden, als der
'Text DUTS einen „dogmatischen Relativismus“ 1abzuwehren. Wenn solche Sätze, wI1e
der ext ausdrücklich Sagl, durch NCUC, bessere un: der geistigen Sıtuation entsprechen-
dere YTSEeTZT werden können, dann 1St ine ZEW1SSE, vielleicht notwendige Verände-
rung ausgesagt. Schlechthin „incommutabiles“ siınd also dogmatische Formulierungen
nıcht. Und WE ein dogmatischer Satz besser, Jebendiger, fruchtbarer, vollständiger
und vollkommener als eın anderer denselben Inhalt ausdrücken kann, Ww1e das Oku-
ment SAagt, dann hat der Begrift „approximatıo” nıcht notwendig den häretischen Sınn
elnes dogmatischen Relativismus, sondern kann auch das VO  e diesem Dokument In-
tendierte ezeichnen. Stünde ine dogmatische Formel ZUT gyemeınten Wirklichkeit 1M
Verhältnis einer schlechthin Ss1e erschöpfenden Identität, WwWare also 1n keiner Weise
„approximatıio“, W1e könnte dann dıe Dogmengeschichte geben, dıe das Dokument
selber lehrt, wIı1e könnte 119  —$ dann VO  - besseren, weniıger oder Sar über-
wıindenden Formulierungen des Dogmas sprechen?

Die Lehre des Dokuments über die Geschichtlichkeit dogmatischer Formulierungen
1St ZW AT noch abstrakt un formal Das Dokument hat auch noch nıcht ganz die Ver-

suchung überwunden, siıch durch die bloße Unterscheidung VO  w} Aussageweise und Aus-

sageinhalt der nıe ohne ıne bestimmte Aussageweılse gegeben seıin kann) dıe Sache
leichtzumachen. Es enthält aber wichtige Implikationen, dıe nıcht mehr vermeidbar
sind, wenn 1194  - diese Lehre MIt anderen, unleugbaren Tatsachen und Erkenntnissen
konfrontiert. Wır gehen MIt dem Dokument VO  a} der Überzeugung AauUS, daß eın »”  11-
vollkommener“ Satz noch nıcht talsch seın mu{fß und da{fß 1ne vollständigere und voll-
kommenere Aussage den durch s1e überholten Sat7z nıcht ırrıg macht. ber W 4S bedeutet
diese gemeınsame Überzeugung SCHNAU, W CIl INall S1e auf einzelne dogmatische Satze

anwendet, WCI1L1 88308  ; dıese Satze 1ın ihrem früheren historischen Kontext hHest (was
Ja das Dokument fordert, ıhren wahren, bleibenden Sınn Nau festzustellen) und
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WeNn INa  - einkalkuliert, daß das kirchliche Lehramt 1n ıcht definierten Sätzen iırren
ann und oft geirrt hat, daß aber solche Irrtümer als Omente eines geistigen (sesamt-
bewuftseins auch den taktisch apperzıpierten Sınn der Dogmen beeinflussen? Was
bedeutet die Aussage, yebe unvollkommenere und unvollständigere dogmatische
Satze, WEeNn 88308  - SA (was unvermeijdlich 1St), daß die Unvollständigkeit
e1nes solchen Satzes nıcht verstanden werden kann, als ob eın 'Teil des Gemeinten
absolut klar, vollkommen und vollständig ertafßt ware, eın anderer, mMI1t diesem nıcht
identischer Teıl u  e bliebe, WeNn I1all siıch also nıcht durch ıne Quantifizie-
rung des Aussageinhalts AUuSs dieser Schwierigkeit flüchten kann?

Was 1St, WE ine (auch VO Dokument als notwendig betrachtete) He Aussage,
die einer alten Formel hinzugefügt werden muß, damıt S1e lebendig, fruchtbar un
1n iıhrem ursprünglichen Sınn ewahrt wiırd, VO Lehramt oder VO  3 der Mehrheit
der Theologen nıcht oder noch nıcht gegeben wird? SO kann nıcht prior1 AaUuSs-

geschlossen werden, WEn iıne Dogmengeschichte 1bt, die NECUCICNH, besseren,
tür ine bestimmte elit notwendigen Neuformulierungen führen mußß, 1ıne Geschichte,
dıe aber, Ww1e WIr durch viele Beispiele belegen können, langsam weitergeht. Was
ISt ann MmM1t alten Formeln, dıie 1n eıner spateren elit ihren Dienst nıcht mehr eisten
können? Wenn INall MILt dem Dokument SagtT, S1e müfßten durch das Lehramt
der wertvollen Hiılfe der Theologen 1LLUT 1n geeigneter Weıse erklärt werden, le-
bendig und fruchtbar bleiben, dann 1St das wahr und schön, aber hıilft LLUT

der Voraussetzung, da{ß solche Erklärungen schon gegeben und VO Lehramt der
Kırche 1n irgendeıiner Weıse genehmigt sind, wWenNnn das NEUEC BedürtnisI der -
angemessenheit der alten Formel auttritt. ber dies 1STt sehr oft nıcht der Fall Was
1St, WE alte Formeln, die leiben oder durch NEUC, gleichsinnige Formeln ersetzt

werden mussen, aktisch mMi1t Irrtumern „amalgamiert“ sınd, ohne daß ine solche Ver-
bindung reflex erkannt oder die Auftflösbarkeit der Verbindung sofort zugegeben wird,
WEeNn diese Verbindung anfängt, Schwierigkeiten machen?

Eın Beispiel für das Gemeinte: Die Inspiriertheit der Schrift hat Ian lange e1it
verstanden (und dieses Verständnis 1ST NUr Jangsam abgebröckelt), dafß die Inspıi-

ratıon 1ine Pseudonymıität 1n Fällen ausschließt, 1n denen WI1Ir heute ine solche Pseud-
ONymıtät ruhig zugeben. Wır laborieren heute noch eın anderes Beispiel der
Tage, ob das tridentinische ogma der Erbsünde miıt einem Polygenismus vereinbar
sel, das heißt, ob der MmMI1t diesem Dogma amalgamıerte Monogen1ismus abtrennbar sel,
obwohl die alte Theologie be1i der Formulierung dieses Dogmas ıne solche Mög-
iıchkeit weder gedacht hat noch denken konnte.

Schließlich muf(ß noch folgendes edacht werden. Der fünite Abschnitt des Ooku-
geht iırgendwie VO  e der stillschweigenden Voraussetzung Aaus, INall könne das

eigentlich yemeınte ogma und die wechselnden Formulierungen auseinanderhalten
und erfassen, das ine M1t dem anderen vergleichen un auf diese Weıse die
geringere oder größere Geeignetheit einer dogmatischen Formel teststellen. Wenn dies
aber nıcht der Fall iSt, Ww1e eın Vergleich zwischen der „Sache S1C und ihrem JCr
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weilıgen Verständnis zeıgt, WEn INan also die Geschichtlichkeit eıner Formulierung
nıe durch 1ne nicht geschichtlich bedingte Formulierung feststellen und überwinden
kann, wWwI1e muß dann diese VO Dokument zugegebene geschichtliche Entwicklung
gedacht werden, damıt innerhalb ihrer die Gleichheit des Glaubens, die Kontinuität
der Glaubensformulierungen un die Legitimität einer Glaubensformulierung
ertaßt werden können?

Natürlich kann iıcht verlangt werden, da{ß das Dokument auf alle diese Fragen
ıne klare un deutliche Antwort 1bt, zumal das Lehramt keine uCeIl Offenbarun-
SCH erhält un: die Theologie die Antwort bisher auch nıcht 1n einer genügenden un
allgemeın anerkannten Weıse bietet. ber INa  - sieht A2UuUS diesen Überlegungen, W1e
schwer INa  - Nau teststellen kann, 1ne solche „unvollständige“, geschichtlich
bedingte Formulierung, die als bleibend wahr gelten hat, authört und eın eigent-
licher Irrtum beginnt. Hiınsichtlich der Unterscheidung 7zwischen unvollkommenen und
ırrıgen Satzen kommt hinzu, dafß grundsätzlich der Verstehenshorizont eiınes Satzes,
VO  3 dem AaUuUSs sSein Sınn un:! also seine Qualität als wahr oder 1rrıg bestimmt werden
muß, wenigstens bei „metaphysischen“ un relig1ösen Satzen sehr schwer bestim-
inen 1St, Ja Zar iıcht adäquat reflektiert werden annn Das oilt auch flr frühere Zeiten.
Darum kann VO  3 der früheren Verständnissıtuation her der Sınn einer bestimmten
Formel miıt historischen Mitteln allein nıcht eindeutig testgestellt werden. Man sieht
diıes auch der Verschiedenheit der Deutung alter und Formeln durch dıe
verschiedenen theologischen Schulen.

Kurz und ZUT, Wahrheit und Irrtum lassen sıch 1n der Theologie ıcht leicht e1n-
deutig unterscheıiden, ohne daß INa  - auftf ine kirchengesellschaftliche Sprachregelung,
auf die grundsätzliche Bleibendheit der Kirche 1ın der Wahrheit, autf dıe übrigen kon-
stıtutıven Omente der Einheit der Kırche, auf die Erfahrung einer Finheit 7zwischen
Geisterfahrung un Glaubenssätzen rekurriert. Man dart nıcht meınen, die rage
dieser Unterscheidung könne geklärt werden Modell VO  3 (unmittelbar verifizier-
baren oder 1n sıch für uns einsichtigen) Satzen, w1e Da Es reicht auch
nıcht der Hınweıs, eın Satz se1 dann wahr, W CII die gemeınte Wirklichkeit nıcht
vertfehlt. Denn 1er bleibt die Frage, W 45 dieser Satz; der einer bestimmten Wirklich-
eıt entsprechen soll, eigentlich meınt. SOonst annn die Wahrheitsfrage nıcht beantwor-
Cetr werden, da Ja der Satz nıcht noch einmal MI1t der VvVOon ıhm gyemeınten Wirklichkeit
verglichen werde‘ kann. Beruft InNnan sıch (an sıch natürlich MmM1t Recht) auf die ormale
Autorität des Lehramts oder der Oftenbarung, ann verschiebt INall dıe rage 1Ur

Aaus der Theologie 1n die Fundamentaltheologie.
Nun soll gewifßß nıcht behauptet werden, da{fß auf solche Fragen keine Antwort

gebe oder geben könne, oder daß iıne solche Problematik eınen dogmatischen Rela-
t1YV1sSmus oder Skeptizismus rechtfertige. ber auch W CI 1er diese Problematik nıcht
aufgearbeitet werden kann, dart INa  - mMi1t allem Respekt gegenüber einem solchen
Dokument iragen, ob hinsichtlich der Implikationen seiner Aussage das nötıge DPro-
blembewußtsein vorhanden WAar, und welche Konsequenzen (auch disziıplinärer Art)
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AUS dıesen Erklärungen tolgen oder nıcht folgen, wenn INa  - eın solches Problem-
bewuftsein einsetzt.

Das Priestertum der Kırche

Der sechste Abschnitt behandelt eın Sganz Thema: das allgemeine Priestertum
un das besondere, ministeriale Amtspriestertum. Man wiırd den Eindruck haben, da{fß
sıch das Dokument (bewußt oder der Sache nach) auch das Jüngst erschienene
Memorandum der deutschen ökumenischen Universitätsinstitute wendet, das sich miıt
der Möglichkeit eiıner gegenseitigen Anerkennung der mter 1n den verschiedenen
Kırchen beschäftigt. Man kann nıcht N, da{fß das Dokument 1n dieser rage 1e]1
Fortschritt und ökumenische Hoffnung bringt. Die Lehre VO sakramentalen Cha-
rakter der priesterlichen Ordination wiırd schnell ZU Ausgangspunkt und Funda-
MmMent der Lehre VO Amtspriestertum gemacht, während Ss1e doch eher ıne Konse-
u  Nn se1ın scheint Aaus einem Verständnis des Amtspriestertums, das schon VOT der
Lehre über den sakramentalen Charakter erfaßt werden annn Theologen und Oku-
menıker, die über diesen Abschnitt enttäuscht sind, sel1en daraut hingewiesen, da{ß das
Dokument selbst erklärt, dıe Natur des sakramentalen Charakters werde VO  w den
Theologen unterschiedlich erklärt, und da{ß die Eucharistiefeijer ohne ordınilerten Y1e-
Ster LLUL dann für ungültig erklärt wiırd, WENN S1e „eigenwillıg“ angemaßist wird („ProO-
pr10 ausu”). Die rage, ine solche Eigenwilligkeit gegeben iSt, bleibt also offen.
FEbenso bleibt die Frage often, W1e die Bleibendheit der priesterlichen Ordination SCc-

konstituiert und erklärt werden MUu:

Warum dürfte eın Theologe Ende solcher Überlegungen nıcht eine ZEWI1SSE Rafs-
losigkeit eingestehen? Warum sollte nıcht AasCH dürfen, dafß ihm, auch WenNnnNn

die Substanz des Dokuments als für ih verpflichtend erachtet, doch nıcht klar 1St,
welche disziplinäre Mafßnahmen sıch solche ergeben oder eventuell eben auch
nıcht ergeben die sich dieses Dokument wendet? Warum dürfte eın Theologe
nıcht autf eigene Rechnung und Gefahr ehrlich T, dafß ıhm der NZ Fragenkom-
plex, den sıch hier handelt, noch nıcht geklärt erscheint, da{fß 11a schon jetzt
praktische Konsequenzen ziehen sollte? Warum dürfte nıcht der Meınung se1n, dafß
entsprechend dem ersten Teıil des fünften bschnitts noch vieles 1n einem weıteren
theologischen Klärungsprozefß gefunden und formuliert werden ollte, damıt die alten
Formeln, die eın Theologe nıcht leugnen darf, geklärt und nuancılert werden, da{fß
S1e heute 1n dem Ma{fiß verständlich und assımilierbar werden, W1e 1INall C5, VO  3 der
heutigen geistigen Sıtuation und elehrt V  - dem heutigen Stand der Dogmengeschichte,

darf? arft INa  } der Meıinung se1n, se1 der Kırche, ihrer Lehre und der
Autorität des Lehramts nıcht sonderlich zuträglich, WenNnn INa  - LLUT iıne Gehorsams-
erklärung eın tormaler Art torderte oder erzwange, die 11 Grund dann doch alleSach-
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fragen offenläßt? ber auch umgekeht: Müussen Theologen W1e Hans Küng, 1n eiıner Ühn-
lıchen Verkennung der theologischen Sıtuation wıie auf seıten derer, die Maßnahmen
kırchendisziplinärer Art androhen, iıhre eigene Posıition 1n eiıner dezidierten (Wwe-
nıgstens verbalen) Konfrontation MI1t dem Lehramt vortragen, als ob dem Sınn
un der Rıchtigkeit iıhrer eigenen Posıition ebenfalls keine Z weıtel bestünden?

Mır kommt noch ımmer VOI, als habe keine der beiden Seıten Nau ZESART, W 4s S1e
Nter „Irrtum“” 1ın dogmatıschen Satzen versteht. Und darum scheint mM1r nıcht NOTL-

wendig se1ın, dıe Kontroverse schon Jetzt eenden. Wenn auf der einen Seıite
Verständnis für die Schwierigkeiten der Theologie und auf der anderen Seıite eın deut-
lich wahrnehmbarer Respekt VOT dem kırchlichen Lehramt besteht, scheint mır ein
solcher vorläufiger ortgang der Kontroverse für die Kirche keinen Schaden be-
deuten. Dies zumal, als den beiden genannten Voraussetzungen 1n der Praxıs
des kırchlichen Lebens auch 1n der Dimension des Glaubens keine greifbare Differenz
entstehen müßte.
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